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1. Anlass und Planungsziele 

1.1 Planerfordernis und Ziele und Zwecke der Planung 

Wesentliches Ziel der Planung ist es, vorhandenes Baulandpotential im Sinne der Innen-

entwicklung zu nutzen und auf dem Grundstück „Ober der Mühle 4“ eine verdichtete 

Wohnbebauung zu errichten. Mit der Nähe des Plangebiets zum örtlichen Kindergarten 

und der Grundschule wird die Lage insbesondere für junge Familien als attraktiv erachtet. 

Das geplante Vorhaben fügt sich in seiner Gebäudekubatur städtebaulich in das Umfeld 

des Plangebiets ein. Im Bereich der Mosbacher Straße sind in den letzten Jahren vermehrt 

Mehrfamilienhäuser mit einer höheren Zahl an Wohneinheiten entstanden, die den Be-

stand in dieser Gegend prägen.  

Das Vorhaben überschreitet jedoch die im bisher gültigen Bebauungsplan „Ober der 

Mühle, Nr. 2.16“ festgelegte Höchstzahl der Wohneinheiten je Gebäude, darüber hinaus 

entspricht die vorgesehene Dachform nicht den Festsetzungen des Bebauungsplans. Dies 

macht die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig, um die 

Voraussetzungen für die Realisierung zu schaffen.  

Durch die Wahl eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB können 

über das übliche Maß hinaus gehende, auf das konkret geplante Vorhaben zugeschnit-

tene verbindliche Regelungen getroffen und somit die Planungsziele der Stadt am besten 

verfolgt werden. 

2. Verfahren 

Die Stadt Mosbach folgt einem Antrag des Grundstückeigentümers vom 19.12.2018 auf 

die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Realisierung eines barri-

erefreien Mehrfamilienhauses mit maximal acht Wohnungen auf dem Flurstück 2168/3 

im Bereich des Grundstücks „Ober der Mühle 4“. Das geplante Vorhaben entspricht hin-

sichtlich der ausgewiesenen höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

sowie der festgesetzten Dachform nicht den Regelungen des geltenden Bebauungsplans 

„Ober der Mühle, Nr. 2.16“, sodass für diesen Teilbereich das Planungsrecht geändert 

werden muss. 

Daher erfolgte am 13.02.2019 ein Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats der Stadt 

Mosbach zur Teiländerung des Bebauungsplans "Ober der Mühle, Nr. 2.16" durch einen 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 BauGB im sogenannten "beschleunigten 

Verfahren" gem. § 13a BauGB. 

Die hierbei zu beachtenden Zulässigkeitsmerkmale werden erfüllt: 

• Die überbaubare Grundstücksfläche bleibt mit 536 m² unter dem gesetzlichen 

Schwellenwert von 20.000 m².  

• Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben 

nach dem UVPG begründet. 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ 

Begründung – Satzung Seite 2 

• Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 

des Schutzzwecks von Natura 2000-Gebieten. 

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und 

der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von der frühzeitigen Unter-

richtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange und der Erörterung ab-

gesehen werden. Von den genannten Verfahrenserleichterungen wird Gebrauch 

gemacht. 

3. Plangebiet 

3.1 Lage und Abgrenzung 

Die Große Kreisstadt Mosbach liegt im Elzmündungsraum ca. 30 km nördlich der Stadt 

Heilbronn und ca. 40 km östlich der Stadt Heidelberg. Sie befindet sich im westlichen Teil 

des Landkreises Neckar-Odenwald, gehört dem Land Baden-Württemberg an und ist Sitz 

der Kreisverwaltung. 

Die Gemarkung der Großen Kreisstadt Mosbach umfasst eine Fläche von 6.223 ha. Die 

Einwohnerzahl beträgt ca. 23.000 Einwohner (Statistisches LA, Stand 2017). 

Das Plangebiet des Bebauungsplans „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ befindet sich 

auf Gemarkung Neckarelz. 

 

Abb. 1: Auszug aus OpenStreetMap (Quelle: https://www.openstreetmap.de/karte.html 2019) 

Das Areal liegt südlich der Mosbacher Straße und westlich der Straße „Ober der Mühle“, 

entlang welcher nördlich und südlich die bestehende Wohnbebauung an das Plangebiet 

angrenzt. Südwestlich des Planareals ist der Fressnapf Mosbach (Zoohandlung und Tier-

bedarf) im ehemaligen Gebäude des Penny-Markts angesiedelt, vor dem die zugehöri-

gen Parkplätze angeordnet sind. Südlich des Plangebiets verläuft die Schienen-

verbindung nach Neckarzimmern. 

Plangebiet 
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Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst das Flurstück 2168/3. 

Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 730 m². 

3.2 Bestandssituation 

Das Plangebiet wird durch die folgenden Flurstücke begrenzt: 2168/5 im Norden, 

2167/16 im Nordwesten, 2167/2 im Westen, 2168/2 im Süden und 2168 im Osten.  

Die Fläche ist fast vollständig asphaltiert und wird als Stellplatzfläche für den südwestli-

chen angesiedelten Fressnapf (Zoohandlung und Tierbedarf) genutzt. 

Im Bereich Ober der Mühle/Mosbacher Straße sind verschiedene Nutzungen vorhanden. 

Im Wohngebiet, in dem das Plangebiet zu verorten ist, herrscht eine Bebauung mit Ein-

familienhäusern vor. Auch in der näheren Umgebung des Plangebiets ist die Wohnbe-

bauung prägender Bestandteil. 

Im Süden des Plangebiets verläuft eine Gasleitung der Stadtwerke Mosbach, die im Zuge 

der Erschließung umgelegt werden soll. Der zukünftige Verlauf ist außerhalb des Plange-

biets vorgesehen. 

Altlastensituation 

Im Plangebiet sind keine Altlasten oder altlastverdächtigen Flächen im Sinne des Bun-

desbodenschutzgesetzes bekannt. 

3.3 Seitheriges Planungsrecht 

Es besteht im Planbereich der seit dem 21.02.1975 rechtskräftige Bebauungsplan „Ober 

der Mühle, Nr. 2.16“. Mit diesem Bebauungsplan wurden außerdem örtliche Bauvor-

schriften erlassen. So sind Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise festgesetzt und 

mit bis zu zwei Geschossen zugelassen. Pro Wohngebäude sind bis zu zwei Wohnungen 

zugelassen. Die vorgegebene Hauptgebäudeausrichtung ist senkrecht zur Straße „Ober 

der Mühle“, während der aktuellen Vorhabensplanung des Architekten eine parallele 

Stellung zugrunde liegt. Darüber hinaus sind als Dachform nur Satteldächer mit 10-30° 

Dachneigung zulässig, die Planung sieht jedoch ein Gebäude mit Walmdach vor. Das 

Vorhaben ist somit im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan nicht zulässig. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ wird im Teilbereich der Än-

derung durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16 C“ er-

setzt und es werden auf das konkrete Vorhaben abgestimmt neue örtliche 

Bauvorschriften erlassen. 

4. Übergeordnete Planungen 

4.1 Vorgaben der Raumordnung 

Bei der Planung sind die folgenden raumordnerischen Vorgaben zu beachten: 
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Landesentwicklungsplan 2002 

Im Landesentwicklungsplan ist die Große Kreisstadt Mosbach als Mittelzentrum ausge-

wiesen. Sie liegt im Schnittpunkt der Entwicklungsachsen Heidelberg - Mosbach - Heil-

bronn sowie Heidelberg – Mosbach – Würzburg. 

Gemäß Plansatz 3.1.9 (Ziel) ist die Siedlungsentwicklung vorrangig am Bestand auszu-

richten. Dazu sind die Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen und 

Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen. 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar  

In der Raumnutzungskarte ist das Plangebiet nachrichtlich als „Siedlungsfläche Wohnen 

und Mischgebiet“ (Bestand) dargestellt. Zu beachtende raumordnerische Ziele und 

Grundsätze sind in der Raumnutzungskarte nicht festgesetzt. 

 

Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans (Quelle: Verband 

Region Rhein-Neckar) 

4.2 Flächennutzungsplan 

Das Plangebiet ist in der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Mosbach und der Gemeinden Elztal, Obrigheim und 

Neckarzimmern als Wohnbaufläche dargestellt. 

Die Planung folgt somit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB.  

Plangebiet 
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Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

4.3 Schutzgebiete  

Im Plangebiet selbst sowie in der näheren Umgebung werden keine Schutzgebietsaus-

weisungen nach dem Naturschutz- oder Wasserrecht berührt. 

 

Abb. 4: Schutzgebiete (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW) 

Plangebiet 

Plangebiet 
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5. Plankonzept 

5.1 Vorhabensbeschreibung  

Im Bereich der Planänderung soll ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt maximal acht 

Wohneinheiten entstehen, die über eine Aufzugsanlage barrierefrei erreichbar sein sol-

len.  

Der ruhende Verkehr soll in der Tiefgarage im Kellergeschoss des Baukörpers sowie auf 

den auf Niveau des Erdgeschosses vorgesehenen Stellplätzen untergebracht werden.  

Das Gebäude ist mit zwei Vollgeschossen sowie zusätzlichem Dachgeschoss und Keller-

geschoss mit Tiefgarage vorgesehen. Die Zufahrt soll über die Straße „Ober der Mühle“ 

erfolgen. 

Die Grundzüge der Vorhabensplanung (Gebäudekubatur, Geschossstaffelung) werden 

als Vorhaben- und Erschließungsplan verbindlicher Teil des Bebauungsplans. Im Folgen-

den sind die Ansichten zum geplanten Vorhaben der Kirstätter & Partner Massivhaus 

GmbH dargestellt: 

 

 

Abb. 5: Ansichten geplantes Mehrfamilienhaus (Quelle: Kirstätter & Partner Massivhaus GmbH) 

  



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ 

Begründung – Satzung Seite 7 

5.2 Verkehrserschließung 

Angebunden wird das Plangebiet über die Straße „Ober der Mühle“. 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ sind bis zu zwei Wohnein-

heiten pro Wohngebäude vorgesehen. Insofern wird durch das Vorhaben die höchstzu-

lässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden überschritten und das damit zu 

erwartende motorisierte Verkehrsaufkommen gegenüber der Altplanung erhöht. 

Der VEP sieht Stellplätze vor dem Haus sowie die Unterbringung der Stellplätze im Kel-

lergeschoss des Wohngebäudes in Form einer Tiefgarage vor. Die in den örtlichen Bau-

vorschriften vorgegebene Mindestanzahl von 12 Stellplätzen (entspricht 1,5 Stellplätzen 

je Wohneinheit) kann hierdurch nachgewiesen werden.  

6. Planinhalte 

Mit dem Bebauungsplan werden planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB so-

wie örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO getroffen. Im Folgenden werden die wesent-

lichen Planinhalte begründet: 

6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Gemäß der angestrebten Nutzung erfolgt die Ausweisung des Plangebiets als „Allgemei-

nes Wohngebiet“ gemäß §4 BauNVO. Gemäß der vorhabenbezogenen Verfahrensart sind 

in diesem Rahmen jedoch nur solche Nutzungen zulässig, zu denen sich der Vorhaben-

träger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Maß der baulichen Nutzung 

Der Zulässigkeitsmaßstab des geplanten Baukörpers mit maximal acht Wohnungen 

ergibt sich direkt aus den Regelungen des Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP), so-

dass auf eine zusätzliche Festsetzung von Grund- und Geschossflächenzahl (GRZ/GFZ) 

verzichtet wird. 

Im bisher gültigen Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ ist im allgemeinen Wohn-

gebiet bei zwei Vollgeschossen eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.  

Als maximale Geschossflächenzahl (GFZ) ist bisher im allgemeinen Wohngebiet bei zwei 

Vollgeschossen 0,8 festgesetzt.  

Die Überschreitung der GRZ durch die Vorhabensplanung erfolgt aufgrund der städte-

baulichen Zielsetzung, im größtenteils versiegelten Plangebiet im Sinne der Innenent-

wicklung eine verdichtete Bebauung mit maximal acht Wohnungen zu schaffen. Durch 

den Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., 2.16 C“ wird gemäß VEP-Plänen eine 

GRZ(I) (Hauptanlagen mit Balkonen/Loggien/Terrassen) von 0,5, eine GRZ(II) (GRZ (I) + 

Stellplätze, Zuwegungen, Zufahrten) von 0,73 ermöglicht sowie eine GFZ von 0,86 bei 

Annahme von zwei Vollgeschossen mit Aufenthaltsräumen.  

Die Obergrenze der GRZ von 0,4 im allgemeinen Wohngebiet, die gemäß § 19 Abs. 4  

Satz 2 BauNVO um 50% überschritten werden darf, wird demnach durch das Vorhaben 
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nochmals um 22% überschritten, die Obergrenze der GFZ von 1,2 im allgemeinen Wohn-

gebiet wird eingehalten. 

Gemäß BVerwG ist eine Bindung an „besondere städtebauliche Gründe“ i.S.v. § 17 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 BauNVO für die Festsetzung von Maßüberschreitungen bei einem VEP nicht 

gegeben. An Stelle dessen wird auf die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an ge-

sunde Wohnverhältnisse als rechtliche Grenze verwiesen. In § 136 Absatz 3, Nr.1, a) 

BauGB sind als gesunde Wohnverhältnisse „die Belichtung, Besonnung und Belüftung 

der Wohnungen" definiert. Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sind im 

Plangebiet durch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände nach § 5 LBO zur Nach-

barschaft gegeben. Der geplante Neubau hält zum Grundstück „Ober der Mühle 2“ einen 

Abstand ein von 3,30 m vom nördlichen Erker aus und zum Grundstück „Ober der 

Mühle 6“ einen Abstand von 2,00 m, gemessen vom südlichen Erker aus. Von der Haupt-

gebäudewand auf Niveau des Erdgeschosses betragen die Abstände 4,20 m im Norden 

und 2,80 m im Süden. Mit einer Beeinträchtigung der Nachbarschaft im Hinblick auf die 

Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen ist somit nicht zu rechnen. 

Im Hinblick darauf, dass keine Beeinträchtigungen der Anforderungen an gesunde 

Wohnverhältnisse zu erwarten sind, und vor dem Hintergrund des städtebaulichen Ziels 

der Nachverdichtung wird die Überschreitung des Maß der baulichen Nutzung als ver-

träglich erachtet. 

Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 

Stellung der baulichen Anlagen 

Im Plangebiet ist im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ 

eine offene Bauweise festgesetzt, in der nur Einzel- und Doppelhäuser mit seitlichem 

Grenzabstand zulässig sind. Die Ausrichtung der Hauptgebäudelängsachsen ist gemäß 

Planeintrag senkrecht zur Straße „Ober der Mühle“ festgesetzt.  

Der VEP sieht entsprechend der bisherigen Planung eine zweigeschossige Bebauung plus 

Dachgeschoss mit Walmdach und Kellergeschoss vor. Außerdem sieht die Planung der 

Architekten eine parallel zur Straße „Ober der Mühle“ verlaufende Ausrichtung der 

Hauptgebäudelängsachse vor.  

Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Aufgrund der mangelnden Unterbringungsmöglichkeiten des ruhenden Verkehrs ent-

lang der Straße „Ober der Mühle“ sind die Stellplätze in ausreichender Zahl in der Tief-

garage im Kellergeschoss und in Form der dem Gebäude vorgelagerten Stellplätze auf 

Niveau des Erdgeschosses vorgesehen. 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  

Im bisher rechtskräftigen Bebauungsplan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ sind je Wohnge-

bäude maximal zwei Wohneinheiten zulässig. Diese Beschränkung wird zur Realisierung 

des Vorhabens aufgehoben und die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten auf acht 

Wohneinheiten begrenzt. 
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft 

Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen zur Berücksichtigung der Belange des Um-

weltschutzes und des Stadt- und Landschaftsbilds in den Bebauungsplan aufgenommen: 

▪ Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Stellplätze, Zugänge und Zufahrten 

▪ Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen 

▪ Verwendung insektenschonender Beleuchtung 

▪ Ausschluss von Steingärten und -schüttungen zum Schutz des lokalen Kleinklimas 

▪ Hinweise zur Baufeldräumung und Gehölzrodung 

 

6.2 Örtliche Bauvorschriften 

Ergänzend zu den planungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan werden örtli-

che Bauvorschriften gemäß § 74 LBO erlassen.  

Diese werden unter „II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN“ im textlichen Teil aufgeführt. 

 

Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Zur Gewährleistung einer ortsbildgerechten Gestaltung sind sowohl bei der Dachde-

ckung als auch bei der Fassadengestaltung grelle, glänzende oder stark reflektierende 

Materialen und Farben mit Ausnahme von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen un-

zulässig. 

6.3 Nachrichtliche Übernahmen 

Es wurden zu folgenden Themen Hinweise in den Bebauungsplan übernommen: 

▪ Bodenfunde 

▪ Altlasten 

▪ Bodenschutz 

▪ Grundwasserfreilegung 

▪ Regenwasserzisternen 

7. Auswirkungen der Planung 

7.1 Umwelt, Natur und Landschaft 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-

bauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht daher im be-

schleunigten Verfahren nicht. 

Hiervon unberührt bleibt jedoch die gesetzliche Verpflichtung, insbesondere die Belange 

des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. § 1 
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Abs. 6 Nr. 7 BauGB i.V.m. § 1a BauGB) bei dem planerischen Interessensausgleich zu be-

rücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der im Bebauungsplan vorgesehenen 

Festsetzungen lässt sich Folgendes festhalten: 

Mensch und Gesundheit 

Das geplante Vorhaben kommt dem Ziel der innerörtlichen Nachverdichtung nach, Bau-

lücken zu schließen. Die zukünftige Bebauung fügt sich durch ihre Bauweise und Struktur 

in die Bestandsbebauung ein. Neben der Nachverdichtung kann mit der Realisierung des 

Vorhabens barrierefreier und durch die Verdichtung flächensparender Wohnraum im 

Stadtteil Neckarelz geschaffen werden. 

Tiere und Pflanzen 

Das Plangebiet stellt sich als Parkplatz dar, der bis auf kleine Grünflächen asphaltiert bzw. 

mit Knochensteinen gepflastert ist. In der südöstlichen Ecke gibt es ein kleines Pflanzbeet 

mit Bodendeckern (Cotoneaster) und einem doppelstämmigen Feldahorn.  

Im Nordosten gibt es ein weiteres Pflanzbeet nur mit Cotoneaster und Ruderalvegeta-

tion. 

Das Pflanzbeet im Nordwesten ist ebenfalls mit Ruderalvegetation und ein paar Sträu-

chern bewachsen. 

Boden und Wasser 

Durch die fast flächendeckende bestehende Versiegelung des Plangebiets ist die natür-

liche Bodenfunktion in diesen Flächen des Plangebiets bereits vollständig verloren ge-

gangen.  

Mit Abtrag, Umlagerung und Verdichtung der Böden in den noch unversiegelten Berei-

chen des Plangebiets im Zuge der Bebauung wird die natürliche Bodenfunktion beein-

trächtigt. Im direkten Bereich der Bebauung (Flächenversiegelung) führt die Beein-

trächtigung des Bodens zum vollständigen Verlust der natürlich Bodenfunktion. 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine natürlichen Gewässer. Die Planung 

hat auch keinerlei negativen Auswirkungen auf außerhalb des Plangebiets liegende na-

türliche Gewässer. 

Negative Auswirkungen auf Grundwasser und Wasserhaushalt allgemein werden in erster 

Linie durch Versiegelungen und der damit einhergehenden Erhöhung des oberflächigen 

Wasserabflusses hervorgerufen. Durch die bestehende Versiegelung im Plangebiet ist 

bereits von Beeinträchtigungen des natürlichen Wasserhaushalts auszugehen. 

Durch die Versiegelung verringert sich die für die Infiltration von Regenwasser vorhan-

dene Fläche, sodass die Rückführung des anfallenden Oberflächenwassers in den natür-

lichen Wasserhaushalt (durch Versickerung, Verdunstung) weiter verringert und ein 

erhöhter Anteil dem Kanalsystem zugeleitet wird. 

Durch die Festsetzung zur Verwendung wasserdurchlässiger Beläge zur Oberflächenbe-

festigung kann der Oberflächenabfluss vermindert werden. 
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Luft und Klima 

Art und Umfang der Planung stellen sich nicht als erheblich klimarelevant dar. Das Pla-

nungsziel, flächenschonend Wohnraum zu schaffen und dabei das bereits vorhandene 

Baulandpotential im Sinne der Innenentwicklung zu aktivieren, trägt dazu bei, der weite-

ren Zersiedlung und dem damit verbundenen erhöhten verkehrsbedingten Ausstoß von 

CO2 entgegen zu wirken. 

Aufgrund der fast flächendeckenden Versiegelung und dem geringen Vegetationsbe-

stand hat das Plangebiet keine große Bedeutung für die Kalt- und Frischluftproduktion. 

Im Gegenteil trägt die asphaltierte Oberfläche eher zu einer Erwärmung der bodennahen 

Luft bei. Generell strahlen versiegelte Oberflächen Wärme ab und führen zu einer Erwär-

mung der Umgebung. 

Relativ gesehen führt die geplante Bebauung im Vergleich zur Bestandssituation nicht zu 

einer zusätzlichen Versiegelung, weshalb keine starken negativen Veränderungen hin-

sichtlich Luft, Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erwarten sind. 

Die Umweltauswirkungen auf das übergeordnete Klima und die Luft können aufgrund 

der Gebietsgröße als nicht erheblich bezeichnet werden. 

Landschaftsbild 

Das geplante Vorhaben fügt sich in seiner Gebäudekubatur städtebaulich in das bauliche 

Gesamtgefüge und die Strukturen westlich der Straße „Ober der Mühle“ ein, wo der Be-

stand bereits durch größere Gebäude geprägt ist. Der bisher rechtskräftige Bebauungs-

plan „Ober der Mühle, Nr. 2.16“ sieht im Bereich des Plangebiets eine zweigeschossige 

Bebauung vor. Durch die Geschossstaffelung der Vorhabenplanung tritt die Bebauung 

auf Höhe des Dachgeschosses optisch zurück. 

Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird das Landschafts-

bild nicht negativ beeinträchtigt. 

7.2 Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote 

Zur Prüfung der Vollzugsfähigkeit der Planung wurde durch das Ingenieurbüro für Um-

weltplanung Dipl.-Ing. Walter Simon eine Begehung durchgeführt, bei der die arten-

schutzrechtlichen Belange untersucht wurden. Dabei wurde unter Einbeziehung der in 

Baden-Württemberg aktuell vorkommenden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie und der in Baden-Württemberg brütenden europäischen Vogelarten ge-

prüft, ob die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG tangiert 

sein könnten. 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

▪ Ein Vorkommen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann für die Fläche 

sicher ausgeschlossen werden.  

▪ Am Feldahorn gibt es keine Höhlen und dergleichen, auch Nester konnten bei einer 

Begehung am 26.02.2019 in den Gehölzstrukturen bzw. Pflanzbeeten nicht gefunden 

werden. Dass Vögel hier brüten, kann mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. 

▪ Es kann insgesamt ausgeschlossen werden, dass artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände entsprechend § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgelöst werden. 



Große Kreisstadt Mosbach – Gemarkung Neckarelz 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ober der Mühle, 3. Änd., Nr. 2.16 C“ 

Begründung – Satzung Seite 12 

▪ Sollte eine Rodung nach dem 28. Februar notwendig sein, sollte zur Sicherheit vor 

dem Roden geprüft werden, ob Vögel in der Fläche brüten. Falls dies der Fall sein 

sollte, muss die Rodung verschoben werden, bis die Jungen ausgeflogen sind. 

8. Durchführungsvertrag 

Vor Satzungsbeschluss ist gemäß § 12 Abs. 1 BauGB ein Durchführungsvertrag zwischen 

der Stadt Mosbach und dem Vorhabensträger abzuschließen. Die wesentlichen Inhalte 

des Durchführungsvertrags sind: 

▪ Durchführungsverpflichtung 

▪ Übernahme von Planungsleistungen und Planungskosten 
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